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BEKANNTMACHUNG 
 
 
 

26. Nachtrag 
zur Satzung der SKD BKK 
(vom 1. Januar 2014) 
 
 
 
Artikel I 
 
1. Anlage 1 zu § 2 der Satzung wird geändert: 
 
 
 

Anlage 1 zu § 2 der Satzung 
der SKD BKK  
 
 
 
Entschädigungsregelung 
 
 
Die Mitglieder der Selbstverwaltungsorgane haben auf der Grundlage des § 41 SGB 
IV bei der Ausübung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit neben dem Ersatz des 
tatsächlichen entgangenen regelmäßigen Bruttoarbeitsverdienstes Anspruch auf 
folgende Entschädigung: 
 
 
I. Entschädigung für die Teilnahme an Sitzungen des Verwaltungsrats sowie 

an Ausschuss-Sitzungen des Verwaltungsrats 
 
 Für die Teilnahme an Sitzungen des Verwaltungsrats sowie an Ausschuss-

Sitzungen des Verwaltungsrats werden den Mitgliedern folgende 
Entschädigungen gezahlt: 

 
1. Erstattung der Barauslagen 

 
1. Tage- / Übernachtungsgeld 

 
a) Tagegeld nach den jeweils gültigen Sätzen des 

Bundesreisekostengesetzes unter Berücksichtigung der dort 
geregelten Kürzungen für unentgeltliche Verpflegung gezahlt. 
Aufwendungen, die das Tagegeld übersteigen, werden nur erstattet, 
soweit sie unvermeidbar sind. Wird unentgeltlich Verpflegung 
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gewährt, ist das Tagegeld gemäß § 6 Abs. 2 BRKG zu kürzen. 
 

b) Abweichend von der Regelung des I.1.a) können bei Sitzungen der 
Selbstverwaltungsorgane und ihrer Ausschüsse den 
Gremienmitgliedern auf Kosten des Sozialversicherungsträgers 
generell kostenlos Getränke sowie ein kleiner Imbiss zur Verfügung 
gestellt werden. Die Kosten hierfür dürfen 80 v. H. der 
Verpflegungspauschale für eintägige Reisen mit mehr als 8 Stunden 
gemäß § 9 Absatz 4a des EStG nicht übersteigen. 

 
2. Übernachtungsgeld 

 
a) Übernachtungsgeld nach den jeweils gültigen Sätzen des 

Bundesreisekostengesetzes.  
 

b) Darüber hinausgehende Mehrkosten sind erstattungsfähig, soweit sie 
notwendig sind. 
 

c) In den in § 7 Abs. 2 BRKG genannten Fällen wird kein 
Übernachtungsgeld gezahlt. 

 
3. Unterkunfts- und Verpflegungskosten für Kraftfahrer 

 
Soweit die Mitglieder der Selbstverwaltungsorgane in ihrer Eigenschaft 
als Organmitglieder einen Personenkraftwagen benutzen und hierbei 
eine/n berufsmäßige/n Kraftfahrer/in in Anspruch nehmen oder wegen 
körperlicher Behinderung nicht selbst fahren können, wird für die/den 
Fahrer/in Tage- und Übernachtungsgeld nach Maßgabe der Abschnitte 
1. und 2. gezahlt. 
 

4. Fahrkosten 
 
  Es werden die tatsächlich entstandenen notwendigen Fahrkosten für 

Hin- und Rückreise sowie die nachgewiesenen notwendigen 
Nebenkosten (z.B. Auslagen für die Fahrt von und zur Bahn, 
Gepäckbeförderung) ersetzt.erstattet. 

 
  Dabei können erstattet werden: 
 

a) die Kosten für die Benutzung von Land- und Wasserfahrzeugen 
nach der 1. /2. Klasse sowie bei Benutzung eines Schlaf- oder 
Liegewagens die Auslagen für die Bettkarte,Kilometergeld 
 
Die Nutzungskosten eines Kraftwagens werden durch eine 
Wegstreckenentschädigung nach § 5 Abs. 2 BRKG abgegolten (z. 
Z. 0,30 €/km). 

 
b) bei Benutzung eines Luftverkehrsmittels die Kosten der Economy- 

(Touristen-)klasse,Flugkosten 
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Hin- und Rückflugkarte. 
 
Bei Flügen sollen grundsätzlich die Kosten für die Benutzung der 
niedrigsten Flugklasse als erforderliche Aufwendungen 
angesehen werden. 

 
c) bei Vorliegen eines triftigen Grundes für die Benutzung eines 

Kraftwagens für jeden gefahrenen Kilometer die nach § 5 Absatz 
2 des Bundesreisekostengesetzes jeweils geltenden 
Sätze.Bahnkarten 
 
- Fahrscheine bis zur Höhe der Kosten der 1. Klasse 
- Aufpreise und Zuschläge für Züge 
- Reservierungsentgelte 
- Bettkarten oder Liegeplatzzuschläge.  

 
d) die Unterkunfts- und Verpflegungskosten für einen Kraftfahrer, 

wenn das Organmitglied das Kraftfahrzeug wegen körperlicher 
Behinderung nicht selbst führen kannKosten für Fahrten vom und 
zum Bahnhof bzw. Flugplatz sowie sonstige Kosten. 
 
- öffentlicher Nahverkehr 
- Zubringer zum Flugplatz 
- Taxi 
- Gepäckkosten – Gepäckaufbewahrung 
- Post- und Telekommunikationskosten 
- Parkplatz- und Garagenkosten 
- sonstige Kosten, die im Zusammenhand mit der Reise 
  entstanden sind.  

 
5. Kinderbetreuungs- und Pflegekosten 

 
  Den Mitgliedern der Selbstverwaltungsorgane mit Familien- oder 

Pflegeaufgaben können auf Antrag die aufgrund der Teilnahme an 
Sitzungen (einschließlich An- und Abreise) zusätzlich anfallenden, 
unabwendbaren Betreuungskosten für Kinder oder pflegebedürftigen 
Personen gem. § 10 Absatz 2 Satz 4 Nr. 2 Bundesgleichstellungsgesetz 
(BGleiG) erstattet werden. Die Voraussetzungen für die Erstattung und 
die Höhe der Erstattung orientieren sich an den Empfehlungen des 
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in der 
jeweils gültigen Fassung zur Erstattung von Betreuungskosten für Kinder 
oder pflegebedürftige Personen nach § 10 Abs. 2 Satz 4 Nr. 2 BGleiG. 

 
 2. Erstattung des Verdienstausfalls und der 

Rentenversicherungsbeiträge 
 
 Den Mitgliedern des Verwaltungsrates werden der tatsächlich 

entgangene regelmäßige Bruttoverdienst ersetzt und die den 
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Arbeitnehmeranteil übersteigenden Beiträge, die sie als ehrenamtlich 
tätige Arbeitnehmer nach § 168 Abs. 1 Nr. 5 SGB VI selbst zu tragen 
haben, erstattet; die Entschädigung beträgt für jede Stunde der 
versäumten regelmäßigen Arbeitszeit höchstens 1/75 der monatlichen 
Bezugsgröße gemäß § 18 SGB IV 

 
 Wird durch schriftliche Erklärung des Berechtigten glaubhaft gemacht, 

dass ein Verdienstausfall entstanden ist, lässt sich dessen Höhe jedoch 
nicht nachweisen, ist der Verdienstausfall pauschal in Höhe von 1/3 des 
in Satz 1 genannten Höchstbetrages für jede Stunde der versäumten 
regelmäßigen Arbeitszeit zu ersetzen. Der Verdienstausfall wird je 
Kalendertag für höchstens 10 Stunden gewährt: die letzte angefangene 
Stunde wird voll gerechnet. 

 
 

6.  Pauschbeträage für Zeitaufwand 
 
 Die Mitglieder des Verwaltungsrates erhalten für jeden Kalendertag einer 

Sitzung einschließlich Vorbesprechung einen Pauschbetrag für 
Zeitaufwand in Höhe von 26,00 €.Für Sitzungen werden an jedes Mitglied 
des Verwaltungsrates unabhängig von der Sitzungsdauer 52,00 € je 
Sitzungstag erstattet. Virtuelle oder hybride Beratungen, denen eine 
schriftliche Abstimmung folgt, sind als Sitzung im Sinne des § 41 SGB IV 
zu bewerten.  

 
 

7. Entschädigung bei der Teilnahme an mehreren Sitzungen an einem Tage
 Bei der Teilnahme an mehreren Sitzungen am selben Tage können 
für jeden Kalendertag jedoch insgesamt nur ein volles Tagegeld und ggf. 
Übernachtungsgeld sowie ein Pauschbetrag für Zeitaufwand gewährt 
werden. Das gilt auch dann, wenn am selben Tag Sitzungen sowohl von 
Kranken- als auch von Pflegekassenorganen stattfinden. 

 
 
II. Besondere Entschädigungen für den Vorsitzenden und stellvertretenden 

Vorsitzenden des Verwaltungsrates für Zeitaufwand 
 

1. Der Vorsitzende des Verwaltungsrates erhält für die Wahrnehmung 
seiner Aufgaben außerhalb von Sitzungen einen monatlichen 
Pauschbetrag für Zeitaufwand in Höhe von 5278,00 €. 

 
2. Der stellvertretende Vorsitzende des Verwaltungsrates erhält für die 

Wahrnehmung seiner Aufgaben außerhalb von Sitzungen einen 
monatlichen Pauschbetrag für Zeitaufwand in Höhe von 2652,00 €. 

 
Für Angelegenheiten der Pflegeversicherung werden keine eigenständigen 
Pauschalen gezahlt. 
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III. Entschädigung anderer Mitglieder des Verwaltungsrates für Tätigkeiten 
außerhalb der Sitzungen 

 
 Anderen Mitgliedern des Verwaltungsrates, die außerhalb von Verwaltungsrats- 

und Ausschuss-Sitzungen im Auftrage des Verwaltungsrates oder des 
Vorsitzenden bzw. stellvertretenden Vorsitzenden des Verwaltungsrates oder 
des Ausschusses tätig werden, erhalten Entschädigungen nach I. Ziffer 1 und 
2. Ein Pauschbetrag für Zeitaufwand wird allerdings nur bei außergewöhnlicher 
Inanspruchnahme aufgrund eines besonderen Auftrags gezahlt. 

 
 Dies gilt nicht für die Wahrnehmung repräsentativer Aufgaben. kann ein 

Pauschbetrag für Zeitaufwand für ihre Tätigkeit außerhalb von Sitzungen 
ausnahmsweise dann gewährt werden, wenn im Einzelfall eine 
außergewöhnliche Inanspruchnahme des Organmitglieds aufgrund eines 
besonderen Auftrags vorliegt. Das gilt nicht für die Wahrnehmung 
repräsentativer Interessen. In Betracht kommt für diese Fälle die Gewährung 
eines Pauschbetrages für Sitzungen oder eines Bruchteils hiervon. 

 
Hinweis: Pauschbeträge für Zeitaufwand sind steuerpflichtig.  
 
 
 
Artikel II 
 
Inkrafttreten 
 
1. Der Verwaltungsrat der SKD BKK hat den 26. Nachtrag zur Satzung der SKD 

BKK in der Sitzung am 9. Dezember 2022 beschlossen. 
 

2. Der 26. Nachtrag zur Satzung der SKD BKK tritt am Tag nach der öffentlichen 
Bekanntmachung in Kraft. 

 
Schweinfurt, 9. Dezember 2022 
 
 
 
Harald Speck  
Gez. altern. Vorsitzender des Verwaltungsrates 
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Genehmigung 

 
Der vorstehende, vom Verwaltungsrat in seiner Sitzung am 9. Dezember 2022 beschlossene 
26. Nachtrag zur Satzung wird gemäß § 195 Absatz 1 SGB V und § 41 Abs. 4 SGB IV jeweils 
in Verbindung mit § 90 Absatz 1 SGB IV genehmigt. 
 
Bonn, den 16. Januar 2023   Bundesamt für Soziale Sicherung 
112 – 10204#00065#003    im Auftrag 
      gez. Kost 
 
Aushang am 20.01.2023 bis 19.02.2023 
 
 


